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Anhang VIIIAnhang VIII

NiederlassungsrechtNiederlassungsrecht11

Verzeichnis nach Art. 31Verzeichnis nach Art. 31

EinleitungEinleitung

Falls die Rechtsakte, auf die in diesem Anhang Bezug genommen wird,
Begriffe enthalten oder sich auf Verfahren beziehen, die für die Rechtsord-
nung der Gemeinschaft charakteristisch sind, wie
- Präambeln
- die Adressaten der gemeinschaftlichen Rechtsakte
- Bezugnahmen auf Gebiete oder Sprachen der EG
- Bezugnahmen auf Rechte und Pflichten der EG-Mitgliedstaaten, deren

Körperschaften des öffentlichen Rechts, Unternehmen oder Einzelper-
sonen in ihren Beziehungen zueinander und

- Bezugnahmen auf Informations- und Notifizierungsverfahren,

so findet das Protokoll 1 über horizontale Anpassungen Anwendung,
soweit in diesem Anhang nichts anderes bestimmt ist.

Sektorale AnpassungenSektorale Anpassungen

Im Sinne dieses Anhangs und unbeschadet der Bestimmungen des Pro-
tokolls 1 gelten als "Mitgliedstaaten" neben den in den entsprechenden
Rechtsakten der Gemeinschaft angesprochenen Ländern auch Island,
Liechtenstein und Norwegen.
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Für Liechtenstein gilt Nachstehendes. Unter angemessener Berücksich-
tigung der speziellen geografischen Lage Liechtensteins wird diese Rege-
lung alle fünf Jahre überprüft, das erste Mal vor Mai 2009.

I

Staatsangehörige Islands, Norwegens und der EU-Mitgliedstaaten
dürfen sich nur mit Genehmigung der Behörden Liechtensteins in Liech-
tenstein niederlassen. Mit den unten aufgeführten Einschränkungen haben
sie einen Rechtsanspruch auf diese Genehmigung. Für einen Zeitraum von
weniger als drei Monaten je Jahr brauchen Personen, die in Liechtenstein
keine Beschäftigung oder sonstige ständige Erwerbstätigkeit aufnehmen,
und Personen, die grenzüberschreitende Dienste erbringen, keine derartige
Aufenthaltsgenehmigung.

Die Bedingungen für Staatsangehörige Islands, Norwegens und der EU-
Mitgliedstaaten dürfen nicht restriktiver sein als die für Staatsangehörige
von Drittstaaten geltenden.

II
1. Die Zahl der jährlichen Aufenthaltsgenehmigungen für Staatsangehörige

Islands, Norwegens und der EU-Mitgliedstaaten, die in Liechtenstein
eine Erwerbstätigkeit ausüben, ist derart festzulegen, dass sich gegen-
über dem Vorjahr ein Nettoanstieg von mindestens 1,75 % des Stands
vom 1. Januar 1998 ergibt. Aufenthaltsgenehmigungen für im Laufe des
Jahres eingebürgerte Personen sind von der Berechnungsgrundlage für
das folgende Jahr abzuziehen. Über das Mindestmass hinaus erteilte
Aufenthaltsgenehmigungen sind nicht auf den für das Folgejahr fälligen
Anstieg anzurechnen.

2. Die Behörden Liechtensteins vermeiden bei der Erteilung der Aufent-
haltsgenehmigungen Diskriminierungen und Wettbewerbsverzer-
rungen. Die Hälfte der dem Nettoanstieg entsprechenden Aufenthalts-
genehmigungen werden nach einem Verfahren erteilt, das allen Bewer-
bern Chancengleichheit garantiert.

3. Wohnsitzinhaber mit Kurzzeitaufenthaltsgenehmigungen, die eine
Erwerbstätigkeit ausüben, fallen unter die Quote. Sie können nach
Ablauf der Genehmigung unter den im Abkommen festgelegten Bedin-
gungen und im Rahmen der Quote, in deren Rahmen sie ins Land
gekommen sind, in Liechtenstein verbleiben. Die der Quote unterfal-
lende Aufenthaltsgenehmigung kann anderweitig erteilt werden, sobald
die Person, der sie erteilt war, ihren Wohnsitz in ein anderes Land ver-
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legt. Die Zahl der Kurzzeitaufenthaltsgenehmigungen für Personen, die
eine Erwerbstätigkeit ausüben, darf höchstens um 10 % vom Stand von
1997 abweichen.

III

Familienangehörige der Staatsangehörigen Islands, Norwegens und der
EU-Mitgliedstaaten, die ihren rechtmässigen Aufenthalt in Liechtenstein
haben, haben ein Anrecht auf eine Genehmigung der gleichen Gültigkeits-
dauer wie die der Person, von der sie abhängen. Sie haben das Recht, eine
Erwerbstätigkeit aufzunehmen; in diesem Fall werden sie zu der Quote der
Aufenthaltsgenehmigungen für Erwerbstätige gezählt. Die Bedingungen
des Abschnitts II dürfen jedoch nicht zu einer Ablehnung der Genehmi-
gung herangezogen werden, wenn die jährliche Quote der Genehmigungen
für Erwerbstätige erschöpft ist.

Personen, die ihre Erwerbstätigkeit beenden, können unter den in der
Verordnung (EWG) Nr. 1251/70 der Kommission vom 29. Juni 1970 über
das Recht der Arbeitnehmer, nach Beendigung einer Beschäftigung im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zu verbleiben2 und in der Richtlinie 75/
34/EWG des Rates vom 17. Dezember 1974 über das Recht der Staatsan-
gehörigen eines Mitgliedstaats, nach Beendigung der Ausübung einer selb-
ständigen Tätigkeit im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats zu ver-
bleiben3 festgelegten Bedingungen in Liechtenstein verbleiben: Sie werden
dann nicht mehr zu der Quote der Aufenthaltsgenehmigungen für Erwerbs-
tätige noch zu der in Abschnitt IV bestimmten Quote gezählt.

IV

Für Personen, die sich auf der Grundlage der in der Richtlinie 90/364/
EWG des Rates vom 28. Juni 1990 über das Aufenthaltsrecht4, der Richtlinie
90/365/EWG des Rates vom 28. Juni 1990 über das Aufenthaltsrecht der
Arbeitnehmer5, und der Richtlinie 93/96/EWG des Rates vom 29. Oktober
1993 über das Aufenthaltsrecht der Studenten6 festgelegten Rechte nieder-
lassen wollen, wird eine zusätzliche Quote von 0,5 % der in Abschnitt II
genannten Berechnungsgrundlage bereitgestellt.

Abschnitt II gilt entsprechend.

V
1. Liechtenstein kann fünf Jahre lang nationale Bestimmungen beibehalten,

nach denen Saisonarbeiter und ihre Familienmitglieder verpflichtet sind,

EWRA 0.110

Fassung: 30.04.2022 3



nach Ablauf der Saisongenehmigung das Hoheitsgebiet Liechtensteins
für mindestens drei Monate zu verlassen. Für diese Personengruppe
gelten keine weiteren Einschränkungen. Die Saisongenehmigung wird
für Saisonarbeiter, die über einen Saisonarbeitsvertrag verfügen, bei ihrer
Rückkehr in das Hoheitsgebiet Liechtensteins automatisch erneuert. Die
Zahl der Saisongenehmigungen für Staatsangehörige Islands, Norwegens
und der EU-Mitgliedstaaten ist mindestens so hoch wie die 1997
erteilten Saisongenehmigungen abzüglich der Saisongenehmigungen für
Personen, für die die Befreiung gemäss der nachfolgenden Nummer gilt.

2. Die Zahl der jährlich von der Verpflichtung, das Hoheitsgebiet Liech-
tensteins zu verlassen, befreiten Personen wird berechnet, indem die
Zahl der noch zu erteilenden Genehmigungen durch die Zahl der bis
zum Ende der Übergangszeit für Saisonarbeiter verbleibenden Jahre
geteilt wird. Für die Bestimmung der Reihenfolge der Personen, die in
den Genuss der Befreiung kommen, ist die Anzahl der aufeinanderfol-
genden Erneuerungen und der Zeitpunkt der ersten dieser Genehmi-
gungen massgebend.

3. Personen, die in den Genuss der Befreiung gemäss der vorstehenden
Nummer gekommen sind, werden den Quoten gemäss den Abschnitten
II und IV nicht zugerechnet. Hingegen werden sie gezählt, wenn sie
Familienangehörige haben, die gemäss Abschnitt III eine Erwerbstätig-
keit ausüben.

VI

Wer eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt, erhält spätestens vor
Ablauf des dritten Monats ab dem Tag der Antragstellung einen schriftli-
chen Bescheid. Abgelehnte Antragsteller haben ein Anrecht auf eine schrift-
liche Begründung der Ablehnung. Sie müssen die gleichen Rechtsbehelfe
einlegen können, die den Staatsangehörigen Liechtensteins gegenüber Ver-
waltungsakten zustehen.

VII

Arbeitnehmer, die in Liechtenstein beschäftigt sind, ihren Wohnsitz
jedoch ausserhalb Liechtensteins haben (Grenzgänger) müssen täglich in
den Wohnsitzstaat zurückkehren.
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VIII

Liechtenstein liefert den anderen Vertragsparteien und der EFTA-Über-
wachungsbehörde alle erforderlichen Angaben für die Überwachung der
Einhaltung der Bestimmungen dieses Anhangs.

ÜbergangszeitraumÜbergangszeitraum

Es gelten die Übergangsbestimmungen, die in den Anhängen der Bei-
trittsakte vom 16. April 2003 für die Tschechische Republik (Anhang V,
Kapitel 1), Estland (Anhang VI, Kapitel 1), Lettland (Anhang VIII, Kapitel
1), Litauen (Anhang IX, Kapitel 2), Ungarn (Anhang X, Kapitel 1), Malta
(Anhang XI, Kapitel 2), Polen (Anhang XII, Kapitel 2), Slowenien (Anhang
XIII, Kapitel 2) und die Slowakische Republik (Anhang XIV, Kapitel 1),
festgelegt sind.

Die Übergangsregelungen nach den Anhängen der Beitrittsakte vom 25.
April 2005 für Bulgarien (Anhang VI Kapitel 1) und Rumänien (Anhang VII
Kapitel 1) finden Anwendung.

Es gelten die in den Anhängen der Beitrittsakte vom 9. Dezember 2011
festgelegten Übergangsregelungen für Kroatien (Anhang V Kapitel 2).

Das Protokoll 44 über die Schutzmechanismen infolge der Erweiterungen
des Europäischen Wirtschaftsraums findet auf die Schutzmechanismen nach
den in den vorstehenden Absätzen genannten Übergangsregelungen, mit
Ausnahme der Regelungen für Malta, Anwendung.

Rechtsakte, auf die Bezug genommen wirdRechtsakte, auf die Bezug genommen wird
1. 361361 XX 1201P0032/1201P0032/62:62: Allgemeines Programm zur Aufhebung der

Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs (ABl. Nr. 002 vom
15.1.1962, S. 32; englische Fassung: englische Sonderausgabe (Reihe 2)
IX, S. 3).

Das Allgemeine Programm gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit
folgenden Anpassungen:
a) In Abschnitt III Abs. 1 erster Gedankenstrich wird der Verweis auf

Art. 55 des EWG-Vertrages ersetzt durch einen Verweis auf Art. 32
dieses Abkommens.

b) In Abschnitt III Abs. 1 zweiter Gedankenstrich wird der Verweis auf
Art. 56 des EWG-Vertrages ersetzt durch einen Verweis auf Art. 33
dieses Abkommens.
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c) In Abschnitt III Abs. 1 dritter Gedankenstrich wird der Verweis auf
Art. 61 des EWG-Vertrages ersetzt durch einen Verweis auf Art. 38
dieses Abkommens.

d) In Abschnitt VI Abs. 1 wird der Verweis auf Art. 57 Abs. 3 des EWG-
Vertrages ersetzt durch einen Verweis auf Art. 30 dieses Abkom-
mens.

2. 361361 XX 1202P0036/1202P0036/62:62: Allgemeines Programm zur Aufhebung der
Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit (ABl. Nr. 2 vom 15.1.1962,
S. 36; englische Fassung: englische Sonderausgabe (Reihe 2) IX, S. 7).

Das Allgemeine Programm gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit
folgenden Anpassungen:
a) In Abschnitt I Abs. 1 findet der erste Satz bis "(. . .) nach Inkrafttreten

des Vertrages unabhängig gewordenen überseeischen Ländern und
Hoheitsgebieten . . ." keine Anwendung.

b) Abschnitt I wird um folgenden Abs. ergänzt:

"Verweise auf überseeische Länder und Hoheitsgebiete gelten im
Sinne der Bestimmungen des Art. 126 des EWR-Abkommens."

c) In Abschnitt V Abs. 1 wird der Verweis auf Art. 57 Abs. 3 des EWG-
Vertrages ersetzt durch einen Verweis auf Art. 30 dieses Abkom-
mens.

d) In Abschnitt VII wird der Verweis auf Art. 92 ff des Vertrages ersetzt
durch einen Verweis auf Art. 61 ff dieses Abkommens.

3. 3200432004 LL 0038:0038: Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und
ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG)
Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/
EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/
EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77),
berichtigt in ABl. L 229 vom 29.6.2004, S. 35.

Die Richtlinie gilt für die Zwecke des Abkommens mit folgenden
Anpassungen:
a) Die Richtlinie gilt entsprechend für die unter diesen Anhang fallenden

Bereiche.
b) Das Abkommen gilt für Staatsangehörige der Vertragsparteien. Ihren

Familienangehörigen mit Drittstaatsangehörigkeit stehen jedoch
bestimmte aus der Richtlinie abgeleitete Rechte zu.
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c) Das Wort "Unionsbürger" wird durch die Worte "Staatsangehörige
von EG-Mitgliedstaaten und EFTA-Staaten" ersetzt.

d) In Art. 24 Abs. 1 wird das Wort "Vertrag" durch das Wort
"Abkommen" und werden die Worte "im abgeleiteten Recht" durch
die Worte "in dem in das Abkommen aufgenommenen abgeleiteten
Recht" ersetzt.

4. Aufgehoben
5. Aufgehoben
6. Aufgehoben
7. Aufgehoben
8. Aufgehoben
9. Unbeschadet der Art. 31 bis 35 des Abkommens und der Bestimmungen

dieses Anhangs kann Island die am Tag der Unterzeichnung des
Abkommens bestehenden Einschränkungen der Niederlassungsfreiheit
für Personen fremder Staatsangehörigkeit und eigene Staatsangehörige
ohne gesetzlichen Wohnsitz in Island in den Bereichen Fischerei und
Fischverarbeitung weiterhin anwenden.

10. Unbeschadet der Art. 31 bis 35 des Abkommens und der Bestimmungen
dieses Anhangs kann Norwegen die am Tag der Unterzeichnung des
Abkommens bestehenden Einschränkungen der Niederlassungsfreiheit
für Personen fremder Staatsangehörigkeit, die im Fischereiwesen tätig
sind, oder für Unternehmen, die Eigentümer oder Betreiber von Fische-
reifahrzeugen sind, weiterhin anwenden.

11. 3202132021 RR 09530953: Verordnung (EU) 2021/953 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2021 über einen Rahmen für die Ausstellung,
Überprüfung und Anerkennung interoperabler Zertifikate zur Beschei-
nigung von COVID-19-Impfungen und -Tests sowie der Genesung von
einer COVID-19-Infektion (digitales COVID-Zertifikat der EU) mit
der Zielsetzung der Erleichterung der Freizügigkeit während der
COVID-19-Pandemie (ABl. L 211 vom 15.6.2021, S. 1), geändert durch:
- 3202132021 RR 22882288: Delegierte Verordnung (EU) 2021/2288 der Kommis-

sion vom 21. Dezember 2021 (ABl. L 458 vom 22.12.2021, S. 459);
- 3202232022 RR 02560256: Delegierte Verordnung (EU) 2022/256 der Kommission

vom 22. Februar 2022 (ABl. L 42 vom 23.2.2022, S. 4);
- 3202232022 RR 05030503: Delegierte Verordnung (EU) 2022/503 der Kommission

vom 29. März 2022 (ABl. L 102 vom 30.3.2022, S. 8).
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11a. 3202132021 DD 10731073: Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1073 der Kommis-
sion vom 28. Juni 2021 zur Festlegung technischer Spezifikationen und
Vorschriften für die Umsetzung des mit der Verordnung (EU) 2021/953
des Europäischen Parlaments und des Rates geschaffenen Vertrauens-
rahmens für das digitale COVID-Zertifikat der EU (ABl. L 230 vom
30.6.2021, S. 32), geändert durch:
- 3202132021 DD 20142014: Durchführungsbeschluss (EU) 2021/2014 der Kommis-

sion vom 17. November 2021 (ABl. L 410 vom 18.11.2021, S. 180);
- 3202132021 DD 23012301: Durchführungsbeschluss (EU) 2021/2301 der Kommis-

sion vom 21. Dezember 2021 (ABl. L 458 vom 22.12.2021, S. 536);
- 3202232022 DD 04830483: Durchführungsbeschluss (EU) 2022/483 der Kommis-

sion vom 21. März 2022 (ABl. L 98 vom 25.3.2022, S. 84).
11b. 3202132021 DD 11261126: Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1126 der Kommis-

sion vom 8. Juli 2021 zur Feststellung der Gleichwertigkeit der von der
Schweiz ausgestellten COVID-19-Zertifikate mit den gemäss der Ver-
ordnung (EU) 2021/953 des Europäischen Parlaments und des Rates
ausgestellten Zertifikaten (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 49).
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1 Anhang VIII abgeändert durch LGBl. 1995 Nr. 69, LGBl. 1995 Nr. 71, LGBl. 2000
Nr. 97, LGBl. 2005 Nr. 174, LGBl. 2005 Nr. 249, LGBl. 2007 Nr. 352, LGBl. 2009
Nr. 13, LGBl. 2014 Nr. 95, LGBl. 2021 Nr. 210, LGBl. 2021 Nr. 211, LGBl. 2021
Nr. 238, LGBl. 2022 Nr. 145, LGBl. 2022 Nr. 146, LGBl. 2022 Nr. 147, LGBl. 2022
Nr. 150 und LGBl. 2022 Nr. 155.

2 ABl. L 142 vom 30.6.1970, S. 24.

3 ABl. L 14 vom 20.1.1975, S. 10.

4 ABl. L 180 vom 13.7.1990, S. 26.

5 ABl. L 180 vom 13.7.1990, S. 28.

6 ABl. L 317 vom 18.12.1993, S. 59.
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